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Amtliche Bekanntmachung des  

Kreises Plön  

Allgemeinverfügung des Kreises Plön  

Amt für Sicherheit und Ordnung, Veterinärwesen 

und Kommunalaufsicht 

 Anordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest  
 

Aufgrund des § 117 Landesverwaltungsgesetz, der §§ 6, 24, 26, und 37 des 

Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) vom 22. Mai 2013 (BGBl. I, S. 1324), des § 1 Abs. 3 des 

Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG TierGesG) vom 16. Juli 2014 

(GVOBl. Schl.-H. S. 141), der §§ 13 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und 65 der 

Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung – GeflPestSchV) 

vom 08. Mai 2013 (BGBl. 1 S. 1212) sowie § 4 Absatz 2 der Verordnung zum Schutz gegen 

die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr  (Viehverkehrsverordnung - ViehVerkV) 

vom 3. März 2010 (BGBl. I S. 203), jeweils in der zzt. geltenden Fassung wird Folgendes 

angeordnet: 

 

Die Allgemeinverfügung vom 10.11.2016, geändert am 10.04.2017, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Ziffer I der Verfügung vom 10.11.2016 wird aufgehoben. 

 

2. Diese Allgemeinverfügung gilt gem. § 110 Abs. 4 S.4 Landesverwaltungsgesetz mit dem 

auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

Hinweis: 

Die Anordnungen zur Biosicherheit der Allgemeinverfügung vom 10.04.2017 sowie der 

Allgemeinverfügung des MELUR vom 14.11.2016 sind weiterhin zu befolgen. 

 

Die Allgemeinverfügung und deren Begründung kann beim Kreis Plön, Amt für Sicherheit 

und Ordnung, Veterinärwesen und Kommunalaufsicht, in 24306 Plön, Hamburger Str. 17/18, 

Zimmer B 228, während der allgemeinen Sprechzeiten eingesehen werden.   

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe Widerspruch bei der Landrätin des Kreises Plön, Hamburger Str. 17/18, 24306 

Plön, erhoben werden.  

Dieser Widerspruch kann 

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der vorstehenden Anschrift 

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz  in 

der jeweils geltenden Fassung an vetabt@kreis-ploen.de  oder 

3. Durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 

De-Mai-Gesetz in der je jeweils geltenden Fassung an verwaltung@kreis-ploen.de-

mail.de 

 

erhoben werden. 
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Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO hat der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Daher 

sind trotz eines eingelegten Widerspruchs die in der Allgemeinverfügung benannten 

Verpflichtungen unverzüglich zu befolgen. 

Auf Antrag kann das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht in 24837 Schleswig, 

Brockdorff-Rantzau-Str. 13, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen diese 

Anordnung ganz oder teilweise wieder herstellen. 

Plön, den 02.05.2017 

 

KREIS PLÖN 

Die Landrätin 

Amt für Sicherheit und Ordnung, Veterinärwesen und Kommunalaufsicht 

Im Auftrag 

 

Gez. 

 

 (Dr. Michael Görgen) 

- Amtstierarzt - 

                                                          

Az.: 1401- 144/152-24 

 


